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Der Fall Graf und das Bundesamt für Finanzen 

Einem Bericht des Nachrichtenmagazins „DER SPIEGEL" vom 4. Sep-
tember 1995 zufolge sollen dem Bundesamt für Finanzen in Bonn bereits 
1988 Informationen über illegale Steuerpraktiken von Peter Graf vorge-
legen haben. 

Darauf aufmerksam wurde das Bundesamt für Finanzen, als die von 
Peter Graf beauftragte holländische Firma „Seepark Spo rts B. V." 1988 
die Freistellung von der deutschen Quellensteuer für Steffi Graf bean-
tragt habe. 

Wie „DER SPIEGEL" weiter berichtet, habe das Bundesamt für Finan-
zen die daraufhin erlangten Kenntnisse an das Finanzministerium in 
Stuttgart  weitergegeben. Vom Bundesamt für Finanzen sei im übrigen 
darauf gedrängt worden, Betriebsprüfer und Steuerfahnder einzuschal-
ten. Außerdem sei sicherheitshalber ein Anruf beim zuständigen Refe-
renten im Ministerium, Gerd Metzmaier, erfolgt. Das Ministerium habe 
nicht reagiert. 

1. Welche Informationen lagen dem Bundesamt für Finanzen vor? 

2. Aufgrund welcher Anhaltspunkte entstand beim Bundesamt für 
Finanzen der Verdacht steuerlich relevanter regelwidriger Vor-
gänge? 

3. In welcher Art und Weise und zu welchem Zweck wurde von seiten 
des Bundesamtes für Finanzen die Finanzverwaltung des Landes 
Baden-Württemberg über mögliche Steuerhinterziehungstat-
bestände im Fall Graf informiert? 

4. Wurde das Bundesamt für Finanzen von den baden-württember-
gischen Behörden über Gegenmaßnahmen informiert oder gab es 
andere Reaktionen des Ministeriums? 
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5. Wurde vom Bundesamt für Finanzen über den im „DER SPIEGEL" 
geschilderten Vorgang hinaus nochmals Kontakt in dieser Ange-
legenheit mit den baden-württembergischen Behörden aufge-
nommen? 

Der Beantwortung der Anfrage steht die Pflicht zur Wahrung des 
Steuergeheimnisses entgegen. 


